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191-QP QUARTIERPLANUNG "PANORArviA" ENGERSCH

ORTSPLANERISCHER BERICHT

1. Auftrag

Der Auftrag zur Durchführung der Quartierplanung Engersch wurde vom Konsortium "Pano­
rama" an die ABW Architektur- und Raumplanung Bloetzer Werner AG in Visp erteilt. Die
Gemeinde Bratsch, auf deren Territorium Engersch liegt, unterstützt die Quartierplanung
"Panorama" und begrüsst eine touristische Entwicklung in diesem Raum. -

Die Kosten der Quartierplanung sind laut vertraglichen Abmachungen rni t der Gemeinde
vom Konsortium zutragen.

2. Regionale Voraussetzungen

Die Region Engersch - Brentschen - Nivenalp - Feselalp in den Lenkerbergen erbringt die
notwendigen Voraussetzungen für eine touristische Entwicklung. Der Tourismus bildet für
diese Region praktisch die einzige Entwicklungsmöglichkeit. Im Rahmen der Ortsplanung
der einzelnen Regionsgemeinden wurden in den Richt- und Zonenplänen die notwendigen
raumplanerischen Voraussetzungen zur Entwicklung des Tourismus geschaffen. Auch in die
regionalen Entwicklungskonzepte der Region Leuk ist das Projekt der Quartierplanung "Pan­
orama" in Bratsch bereits seit 1975 aufgenommen worden. Insbesondere wegen der Probleme
der Lawinenzonen hat eine definitive Homologation nach neuem Raumplanungsgesetz bisher
noch nicht stattfinden können.

Die Rezion Leuk setzt bei ihren Entwicklungszielen auch auf den Tourismus. Es sollen vor
allem bestehende Tourismusgebiete gefördert, qualitativ verbessert und zusammengeschlos­
sen werden. Neben den vielseitigen natürlichen Angeboten der Landschaft sollen dabei ge­
zielt neue und attraktive Angebote geschaffen werden. Zu erwähnen sind etwa die in der
Nähe von Leuk (15 km von Engersch entfernt) gelegenen Naturschutzgebiete von nationaler
Bedeutung "Pfyn' und "Leukerfeld" oder der Golfplatz OS-Loch-Anlage) im Lenkerfeld.

3. Raumplanerische Gegebenheiten

3.1 Bisherige Ortsplanungsarbeiten (Homologation 1981)

Im Rahmen der Ortsplanung Bratsch wurde bereits in den 70er Jahren auf dem Territorium
des Konsortiums "Panorama" oberhalb des Weilers Engersch eine Zone für touristische Bau­
ten und Anlagen (tB+A) und die Ferienhauszonen (F 1) ausgeschieden. In diesen Zonen darf
erst gebaut werden, wenn die vertraglichen Bedingungen der Erschliessung und des Gewäs­
serschutzes erfüllt sind. Von den Grundeigentümern oder Bauinteressenten wird eine Quar­
tierplanung verlangt. Die Infrastrukturkosten sind im Wesentlichen vom Konsortium zu tra­
gen.

Vor der Homologation der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Brats ch (22. Februar
1978 ) wurde die Ferienhauszone im Orte Kuhweiden. die sich gernäss Rapport des Forstin­
spekt orrates teilweise in der roten Lawinenzone befind et , in ihrer Begrenzung neu festgelegt.
Ebenfall s wurden die einschläeizen Artikel des Bau- und Zonenrezlernentes mod ifiziert . Am
1. Juli 1981 genehmigte der staatsrat den Quartierplan "Panorama';"; in Engersch.
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3.1 Revision Nutzungsplanung

3.21 Vn rpri.ifung:,verfahren Cl 99 ])

2

1987 nahm das W alliser Stirnrnvolk das kantonale Raumplanungsgesetz (kRPG) an. Im Hin­
blick auf die Inkraftsetzung des kRPG am 1. Januar 1989 musste die Gemeinde Bratsch ei­
nen neuen Vorentwurf zur Revis ion der Nutzungsplanung erarbeiten und diesen gemäss Art.
33 KRPG während 60 Tagen (vom 11. November 1988 bis 11. Januar 1989) öffentlich aufle ­
gen.

Die Gemeinde hat im Anschluss an dieses Auflageverfahren die eingegangenen Anträge ge­
prüft, die Unterlagen bereinigt und den neuen Entwurf anfangs März 1989 dem Kanton zur
Vorprüfung unterbreitet.

Während der Zeit von Ende März 1989 bis Ende Januar 1991 hat die Dienststelle für Raum­
planung dieinterne Vernehmlassung bei den durch die . ' uLZungsplanung be troffenen Dienst­
stellen und Amtern durchg eführt. Diese eher lange Vorprüfun gszeit ist darauf zurü ckzufüh­
ren, dass zur Beurteilung der Nutzungsplanung. insbesondere für das Gebiet Engersch, eine
erste Anpassung der Lawinengefahrenkarte und eine erste Überarbeitung der Dossiers not­
wendig war.

Im Mai 1991 hat der Kanton der Gemeinde den sogenannten "Synthesebericht" vorgelegt. In
diesem Bericht (1. Vorprüfungsbericht) sind die verschiedenen Stellungnahmen der kontak­
tierten Dienststellen und Arnter zusammengefasst.

3.22 Aufla~e- und Ah~timmung-5verfahren ( )99;))

Nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienststellen und nach verschiedenen Anpassungen
der Dokumente am 17. Juli 1995 beschloss der Gemeinderat von Bratsch, das Verfahren ge­
m äss Art. 33ff des kant. Raumplanungsgesetzes durchzuführen. Es wurde ab dem 1R. Sep­
tember 1995 die 30-tägige öffentliche Auflage durchgeführt. Nach der Behandlung der Ein­
sprachen wurde die Nutzungsplanung am 19. Dezember 1995 von der Urver amrnlung ange ­
nommen. Am 22 . Dezember 1995 erfolg te die Publikation der Beschwerdeauflage im Amt s­
blatt und im Anschlagkasten der Gemeinde.

3.3 Revision Quartierplan "Panorama"

In bezug auf den Quartierplan "Panorama" in Enge rsch war insbesondere folgende Stellung­
nahm e der Sektion "Naturgefahren" von Bedeutung:

"Die Sektion hält fest, dass sich aufgrund der Lawinengefahrenkarte (Grobkataster des
Kantons) der grösste Teil des Quartierplanes "Engersch" im Gefahrengebiet befindet.
und dass auch die mögliche Zufahrt von Westen her im blauen La winengefahrenbereich
lieg t".

Am 13. Juni 1991 gab die Gemeinde zum Synthesebericht ihre Stellungnahme ab . Sie er­
wähnt zur Sektion Naturgefahren. "Der Quartierplan "Panoram a" wird zusammen mit den
Eigentümern einer eingehenden Uberprüfung unterzogen, unter gebührender Berücksichti­
gung der Gefahrensituation ".

Am 21. Aucust 1991 senehmiete der Staa tsrat die Rev ision der Nutzu nc snlanunz der Ge­
meinde Bra~sch im Vorprüfungsverfahren. Im Entscheid ist der bereits seIt 1981 homologier­
te QP "Panorama" vorläufig zurückgestellt worden mit folgender Begründung:

"Für den Quartierplan "Panorama" hat sich die Situation seit der Homologation wesent­
lieh verändert. Insbesondere ergab ein Lawinengutachten. dass verschiedene Teil des
Quartierplanes gefährdet sind. Aufg rund dieser Tatsache muss der Quartierplan "Pano­
rama" vollständig überarbeitet werden. "
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3.31

Diese Auflage bedingte eine l ieukonzipierung der Zahl, der A rt , der Lage. der Stand orte der
Gebäude und aucb der gesamten Infrastruktur, Die se vollständige Uberarbe itung (2. Überar­
beitung) konnte aber nicht kurzfristig bewerkstelligt werden, Die Gemeindeverwaltung war
bestrebt. zusammen mit den Eizentümern eine neue L ösuns zu suchen. Dazu sind neue Stu­
dien und Pläne erstellt worden ~nd es haben verschiedene Gespräche und Begehungen statt­
zefunden. Die Erzebnisse der Revision von 1995 wurden dem Kanton arn 30. Juli 1996 ein­
~ereicht. Der Bericht zur zweiten kantonalen Stellunznahme erhielt die Gemeinde im Mai
1998. ~

3.32 Zweite Revj,j on OuaI1ierplan "panorama" {I99Q/?QOO

Im Jahre 1999 mussten auf Grund neuer Lawinenereignisse und auf Weisung der kantonalen
Forstinstanzen die Gefahrenzonen erneut überprüft und gemäss den Gefahrenkarten vom Fe­
bruar 1999 der Ingenieurbüros BFU Mare Wyer Turtrnann und A. Burkard Brig erneut auf
die Nutzungspläne übertragen werden. Auch der Quartierplan "Panorama" musste aufgrund
dieser neuen Gefahrenkarten ein weiteres Mal überarbeitet werden (3. Uberarbeitung).

Die Arbeiten wurden vor allem mit dem zuständigen Kreisforstamt koordiniert, welches für
die Gefahrenbeurteilung zuständig ist. Diese dritte Gefahrenkarte vom Februar 1999 zeigt
nun auf, dass eine Lawinengefährdung (Lawinenzone rot) neben den Randgebieten auch im
mittleren Graben zu erwarten ist. Grössere Flächen sind jedocb nicht betroffen und sind ge­
fahrenfrei. Auf dieser Grundlage entstand in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Ei­
gentümern ein überarbeiteter Quartierplan unter Berücksichtigung dieser Gefahrenkarte und
unter Festlegung eines neuen Erschliessungskonzeptes und neuer Versorgungsanlagen. In­
nerhalb des Perimeters mussten einige Standorte der Ferienhäusern und der touristischen .An­
lagen neu angeordnet und verkleinert werden .

Ein Teil der Bauten befindet sich in der Gefahrenzone 2 (blau). In dieser Zone ist eine gewis­
se Gefährdung zwar vorhanden, aber die Wahrscheinlichkeit eines Schadenfalls ist eber klein.
In diesen Gebieten ist ein eventuelles Baubgesucb genau zu prüfen und eventuell an gewisse
Bedingungen (z. B. verstärkte Bauweise) zu knüpfen.

4. Zum Inhalt der revidierten Quartierplanung "Panorama"

Der im Jahre 1999/2000 erneut revidiene Quartierplan bestimmt in seinen Nutzungs- und
Bebauungsplänen Lage, Art, Zahl, äussere Abmessungen, Geschosszahl und weitere bauli­
che Einzelheiten der im Perimeter des Quartiers Engersch zu erstellenden Bauwerke. In
seinen Infrastrukturplänen werden die zur vorgesehenen Uberbauung notwendigen Mass­
nahmen auf dem Gebiet des Verkehrs sowie der Ver- und Entsorgung aufgezeigt.

Die diesem Bericht beigelegten Dokumente umfassen folgende Pläne :

4.1 Der Übersichtsplan 1:25'000 (Plan Nr. G) )

Die im QuartierpJ an vorgeschlagene Überbauurig des Konsoniurns "Panorama" liegt an ei­
nem Südhans oberhalb des 'Weilers Encersch auf einer Höhe zwischen 1'600 und 1'720
rn.ü.M. - ~

4.2 Der Nutzungsplan 1:10'000 (Plan Nr. @ )

Der Nutzungsplan 1:10'000 zeigt die wichtigsten Nutzungszonen im Rahmen des Minde­
stinhaltes des Raumplanungsgesetzes auf. Er umfasst mindestens die Bauzonen. die Land­
wirtschaftszonen und die Landschafts- und Naturschutszonen, Diese Nutzuneszenen wer­
den von der Gemeinde und dem Kanton festeesetzt. Es können weitere Zonen wie z. B.
Zonen für Spon und Erholung oder für touristische Bauten und Anlagen bestimmt werden.
Zonen der übergeordneten "Spezialgesetzgebung" wie Lawinenzonen oder Waldbegren­
zungen stehen in der Zuständigkeit des Kantons .
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4.3 Der Zonennutzungsplan 1:2'000 (Plan );r. (J) )

Der Zonennutzungsplan ist für die Eigentümer des Quartierplanes rechtlich verbindlich. Er
trägt den Bedingungen der letzten Revision der Nutzungsplanung Rechnung (vgl, Punkt
3.32). Die lawinengefährdeten roten Zonen (Gefahrenzonen 1) im mittleren Graben werden
nicht mehr der Bauzone sondern der Landwirtschaftszone zugeteilt.

Der Perimeter des Zonennutzungsplanes ist zusammen mit dem Eigentumsplan auf dem
Plan Nr. 6 dargestellt.

4.4 Der Bebauungsplan 1:2'000 (Plan Nr. @) )

Der Bebauungsplan Engersch ist ein Überbauungsrichtplan für das Baugebiet des Konsor­
tiums Panorama und der verschiedenen Einzeleigentümer. Thm ist ein Raumprogranun zu­
grun de gelegt, welches weitgehend durch die Nachfragestruktur im Zweitwohnungsbau be­
stimmt sein wird, das aber vor allem auch den Anforderungen und Gegebenheiten der
Landschaft genügend Rechnung tragen soll.

Der Bebauun gsplan En gersch beruht bezü glich der Landschaft der Siedlung und des
Raumprograrnrnes und dessen baulich en Gestal tung auf folgenden Überlegungen :

4.4] Zur Landschaft

Der Perimeter des Quartierplanes liegt auf einem relativ exponierten Südhang, der weniger
vom Talgrund als von der gegenüberliegenden Talseite gut sichtbar ist. Dieser Hanglauf im
unteren Teil in einer flacheren, leicht kupierten Zone aus. Dieser typische Landschaftschar­
akter des Quartiergebietes soll soweit als möglich erhal ten bleiben. Das bedingt eine opti­
male Integration, sowohl der Bauten als auch der dazugehörenden Infrastruktur (Strassen,
Parkplätze, Wege, Sport- und Erholungsanlagen usw.) in die Landschaft.

4.42 Zur Sj edll1D~

Für den Bebauungsplan heisst das:
Konzentration der grösseren Bauten an landschaftlich geeigneten Orten in die tiefer
liegenden, wenig geneigten Flächen,
Schaffen von zusammenhängenden Freiflächen an landschaftlich exponierten Stellen,
Minimierung der Bereiche für den fahrenden Verkehr,
Strassen, die geländekonform und landschaftsschonend angelegt sind,
Anlegen von wenig sichtbaren Parkfläcben unter Ausnützung von flacheren Randzo­
nen,
Aufbau von klaren und rationellen Infrastrukturnetzen.

Diesen Anforderungen wurde im Bebauungsplan "Panorama" Rechnung getragen, indem
das eigentliche Zentrum auf dem Plateau zwischen oberer Hangpartie und unterem Wald
angelegt wurde. Zudem sind die Bauten soweit vom Südrand zurückversetzt, dass diese
vom Dorf Enge.rsch kaum sichtbar sind nicht exponiert wirken. In den Hangpartien der Fe­
rienhauszone wurden die Einzelbauten gruppenweise angelegt, so dass Zäsuren zwischen
den einzelnen Quartierteilen entstehen und die Topografie zum Gestaltungselement der Ge­
samtüberbauung wird.

4.43 Zum RaumproD"arnm

Die beiden Quartierplanperimeter "West" (1. Etappe) und "Ost" (2. Etappe) umfassen je ei­
nen Zentrumsbereich mit je 4-6 Appartementhäusern von 3-4 Vollgeschossen. Die Bauten
sind um einern öffentlichen Platz anceordnet und mit einer Tiefzaraze verbunden. Die zwei
Kernzonen könnten ein Potenzial von je ca. 200 EGW aufweiseil. -
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Die eigentliche Ferienhaussiedlung "West" mit seinen ca. 60-80 Ferienhäusern könnten ca .
300-400 Gäste beherbergen, die Ferienhaussiedlung "Ost" mit ca. 30-40 Ferienhäusern ca.
150-200 Gäste. Dies bedeutet für den gesamten Quartierplanperimeter ein Gesamtansebot
inkI. der beiden Kernzonen von ca. 900-1'100 Gästebetten. ~

4.5 Ausnutzung und Eigentumsverhältnisse (vgl, Plan Nr. ®)
Die eingezonte Fläche des Quartierplanes beträgt ca. 9.35 ha . Davon sind ca. 8.55 ha im Ei­
gentum der Panorama AG.

Die topographische Beschaffenheit und die Exponierheit des Geländes erlauben vor allem
für die Ferienhauszone keine hohe Ausnutzung.

Die gesamte Ausnutzung (az) wurde für die bei den Ferienhauszonen F2 QP auf max. 0.30
und für die Zone für touristische Bauten und Anlagen QP auf rnax. 0.50 festgelegt.

Für jene Parzellen, die innerhalb des Quartierperimeters liegen, aber nicht Eigentum des
Konsortiums Panorama sind, wurde im Bebauungsplan ebenfalls ein Uberbauungsvorschlag
im Verhältniss der ihnen zustehenden Ausnutzung (az = 0.3) aufgezeigt,

4.6 Infrastruktur (vg1. Plan NI'. ~ )

Da die Infrastrukturanlasen teilweise über den Quartierperimeter hinausreichen, werden im
Folgenden in einer generellen "ibersicht die einzelnen JÜchtpläne de Verkehrs sowie der
Versorgung aufgezeigt. Für die Infrastrukturelemente, die ausserhalb des Quartierperimeters
liegen, wird jeweils auf diesen Plan verwiesen.

4.61 Verkehrc:richtplan (vg1. Plan NT. Q) )

a) Strasse.nerschliel:l:un&!

Als Erschliessunz bis zum Weiler Enzersch dient vorab die bestehende Sammelstrasse
Leuk-Bratsch-Erschmatt-Engersch. D~emnächstkann auch die vom Kanton genehmigte
und teilweise gebaute Erschliessungsstrasse Niedergampel-Bratsch-Erschmatt-En-
gers eh als Zubringer dienen. Nach der Realisierung dieser Strasse wird das Gebiet von
Engersch sowohl von Westen (Leuk) als auch von Osten (Gampel-Steg) her erschlos­
sen sein.

Die Erschliessung des Quartiers "Panorama" erfolgt über die bestehende Strasse durch
den Weiler Engerseh. Anschliessend führt eine neu zu erstellende Strasse über das
Quartierzentrum bis zur Ferienhauszone "West".

Die bestehende Strasse oberhalb vorn Weiler Engersch ist vom Konsortium auf minde­
stens 4.50 m zu verbreitern. Später ist die neue Quartierstrasse, soweit sie ausserhalb
des Quartiers in fremdem Eigentum verläuft, auf 4.50 m Breite auszubauen. Dieser
Ausbau ist während der 1. Bauetappe vorzunehmen. Die Strassen innerhalb des Quar­
tiers sind so anzulegen und auszubauen, dass sie einwandfrei funktionieren. Die Er­
schliessung der einzelnen Bauten (Chalets und Appartements) ist teilweise durch ein
Fusswegnetz rechtlich zu sichern.

b) parkjerung

Die Parkierung wurde in den Quartierzentren zum Teil entweder in ParkhaDen (ca. 70
Parkplätze) oder in überdeckten Standpl ätzen (ca. 30 Parkpl ätze) angeordnet. Weit ere
ca . 100-150 Parkplätze werden nach Bedar f in landschaftl ich und top ographisch gün­
stigen Standorten angelegt.

Das im Bebauungsplan (Plan Nr . @) ) dargestellte Parkplatzangebot beläuft sich auf
insgesamt ca. 200-250 Parkplätze.

AEW Architektur + Raumplanung Bloetzer Werner AG Visp Juni 03
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4.62 Ven'0rg"ung. ri hiplan

6

Zu Beginn der Erarbeitung des Quartierplanes hat die Gemeinde Bratsch vom Konsorti­
um verlangt, die Quellen auf den Niven-Böden inbezug auf ihre Qualität und Quantität
von einem neutralen Fachman n überprüfen zu lassen. Laut den Wasserrnessunzen. die
unter Kontrolle von Herrn Dr. H .R. Schw arz. Beratender Geologe. T hun durchzeführt
wurden, weisen die Enger :-ch-Oue)J en einen minimalen Quellzufluss von 7.:'i J/Sec auf.
Be i der hydrolog ischen "Untersuch ungen haben entsprechende Wasserfärbungen erge­
ben, dass zwischen der Quelle zur Versorgun g vom \\ eile r Engersch und den neu en Fas­
sungen oberhalb des Quartierperimeters kein Zusammenhang besteht. Da das 'Wasser­
versorgungsprojekt Engersch, das die Gemeinde zusammen mit dem Konsortium Pano­
rama ausführen will, ebenfalls eine Ergussmenge von 2 IIsec . aufweisen, stehen für die
Versorgung des Dorfes Engersch sowie für das Quartier Panorama / Engersch eine mini­
male Quellzuflussmenge von ca. 9.'1 I/sec zur Verfügung.

Ebenfalls haben die bakteriologischen W asseranalysen des Kantonslaboratoriums für die
jeweiligen Kontrolltage ein gutes Resultat gezeigt.

Der Ausbau der Wasserversorgung soll ebenfalls ein neues Reservoir mit einem Fas­
sungsvermögen von ca . 550 m3 umfassen .

Die zu erwartenden Einwohnergleichwerte (EGW) belaufen sich laut den vorhandenen
Grundlagen gemäss Orts- bzw. Quartierplanungsbericht und laut Bebauungsplan bei ei­
nem theoretischem Endausbau auf:

- Dorf und Bauzone Engersch:
- Ferienhauszone F1 QP:
- Zone für touristische Bauten und Anlagen:

ca.
ca .
ca.

350
400
350

Total ca . 1'100 EGW

Daraus lässt sich folgender Trinkwasserbedarf ableiten:

l'lOOEGW x 350llTag
= ca. 4.5 I/sec

24 x 60 x 60

Das Wasservorkommen der Engersch- und Salzbodenquellen (minim al 9.5 l/sec.) er­
laubt somit den Vollausbau des Quartiergebietes und der Bauzonen beim Dorf Engerseh .
Dazu könnte ein Teil dieses Trinkwassers für Bratsch und Niedergampel abgegeben
werden. Da für die Sommermonate der Quellzufluss der Engerschquellen laut oben er­
wähnten Messungen im Minimum 26.6 I/sec. beträgt, wird auch bei einer zweckrnässi­
gen Berieselung der Garten- und Rasenanlagen in der Gemeinde eine allseits genügende
Wasserversorgung gewährleistet werden können.

Das Ingenieurbüro BIAG in Visp hat 1994 das Versorgungsprojekt überprüft und den
neuen Gegebenheiten angepasst.

b) Kanali<:atiQn

Für die generelle Linienführung der Kana lisation ]agen für die damalige Quartierpla­
nung Vorprojekte des GKP Engersch vom Ingenieurbüro BLA..G vor. Diese wurden in­
zwischen überarbeitet und den neuen Gegenheiten angepasst.

AB\\' Architektur -'- Raumplanung Bloetzer Werner AG Visp Juni 03
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Die Gemeinde Bratsch ist an die Abwasserreinigungsanlage ARA Radet in Gerwing an­
geschlossen. Die Abwässer von Engersch werden ebenfalls im Kanalisationsnetz von
Bratsch eingeleitet.

c) StrQmversnr2'ung

Die Energieversorgung ist durch die zuständigen Elektrizitätswerke ('\lEG) auf eigene
Abrechnung zu erbringen.

Die generelle Linienführung ist im Versorgungsplan vorgeschlagen. Da Engersch über
kein Hochspannungsnetz verfügt. muss ein e Leitung ab Jeizinen vorge ehen werden. Im
Quartier sollen eine, eventuell zwei Trafostation en erstellt werden , Di e WEG wird an­
hand dieser Quartierplangrundlagen ein Vorprojekt ausarbeiten.

d) Kehricht\l,lesen

Für die Kehrichtbeseitigung ist die Gemeinde verantwortlich. Im Bau- und Zonenregle­
ment wird jedoch festgehalten, dass das Gemeinwesen mit Sonderbauvorschriften
(Quartierreglement) die Versorgung der Ferienhauszonen und der Zonen für touristische
Bauten und Anlagen durch die öffentlichen Dienste insbesondere der Kehrichtabfuhr,
Schneeräumung und Glatteisbekämpfung ausschliessen oder von besonderen Leistungen
der Grundeigentümer abhängig machen kann. Die Verantwortlichkeit für die Kehricht­
beseitigung wird in einem separaten Vertrag über die infrastrukturelle Erschliessung des
Gebietes umschrieben.

Die Gemeinde Bratsch ist der Verbrennungsanlage Gamsen angeschlossen. Laut Anga­
ben der Verbrennungsanlage Gamsen sind bezüglich der Zufahrten keine Schwierigkei­
ten zu erwarten, wenn eine Zufahrtsstrasse von mindestens 2.30 m Breite besteht.

4.7 Ergänzungen zur Bau- und Zonenordnung

Wie bereits ausgeführt, wurde der Quartierplan "Panorama" und die notwendigen Revisionen
im Rahmen der Nutzungsplanung von Bratsch durchgeführt. Dies bedeutet, dass der Quartier­
plan einerseits auf dem Nutzungsplan 1:10'000 sowie dem Zonennutzungsplan 1:2'000 der
Gemeinde Bratsch dargestellt und andererseits die einschlägigen Bestimmungen im Bau- und
Zonenreglement der Gemeinde festgelegt wurden. Nutzungspläne wie auch das Bau- und Zo­
nenreglement der Gemeinde Bratsch sind daher massgebende Bestandteile vom Quartierplan
"Panorama".

Nachfolgend sind die direkt den Quartierplan betreffenden Artikel aufgeführt:

Art. 71
Ferienhauszone F1 - QP

Zweck der Zone:
Bauweise:
Geschosszahl:
Gebäudeh öhe:

Gebäudelänze:
Grenzabstand.

Ausnutzung:
Lärmempfindlichkeit:
Baumateri al:

Ferienhäuser niederer Höhe und Ausnutzung
offen
max. 2 Vollzeschosse
max. 7.50 Iil O.K. Fusspfette
max. 10.50 m O.K. Firstpfette
in der Regel 12.0 m, gestaffelt mit 2 Firsten aber max. 16.0 m
1/3 der Höhe. von jedem Punkt der Fassade
aus gemessen, mindestens jedoch 3.0 m

0.3
Stufe TI
Sockeleeschoss Mauerwerk oder Beton. Aufbau mindestens zur
Hälfte in Holz oder mit Holz verkleidet. Das Mauerwerk darf
nicht zu hell gestrichen werden .
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Besondere Bestimmungen:
- Im Bebauungsplan sind Grundfläche, Geschosszahl und Form der Bauten generell fest­

gelegt. Im Rahmen der bebaubaren Flächen und den Best imm ungen des Baureglemen­
tes sowie unter Berücksichtigung der Topografie sind kleine Abweic hungen möglich.

- Mit Sonderbauvorschriften (Quartierreglement) kann die Versorgung der Ferienhauszo­
ne durch die öffent lichen Dienste. insbesondere der Kehrichtabfuhr, Schneeräumune
und Glattei sbekämpfung ausgeschlossen oder von besonderen Leistungen der Grundei­
gentümer der Zone abhängig gemacht werden. Soweit nöt ig haben die Grundeigentü­
mer eigene Dienste zu organisieren, nament lich eine einwandfreie Kehrichtbeseitigung
und Abwasserentsorgung sicherzustellen.

- Eine Baubewilligung darf erst erteilt werden. nachdem die vorgesehenen gemein amen
Erschliessungsanlagen (Gemeinde und Eigentümer) beim Be ginn der Uberbauung be­
gönnen sind. Die Nutzungsbewilligung erfolg t, sobal d die. Anl agen funktionsberei t sind .
Die Uberbauung hat etappenweise geordnet zu erfolg en.

Art. 74
Zone für touristische Bauten und Anlagen QP

Zweck der Zone:
Bauweise:
Geschosszahl:
Gebäudehöhe:

Gebäudelänge:
Grenzabstand:

Ausnutzung:
Lännempfindlichkei t:

Gas tgewerbliche Betriebe, ,""ohnbauten und Transportanlagen.
offen
max. 4 Geschosse
max. 14.5 m O.K. Fusspfette (betriebsbedingte Ausnahmen kön­
nen vom Gemeinderat bis 1.50 In Mehrhöhe bewilligt werden).
max. 16.0 m O.K. Firstpfette

in der Regel bis 26.0 m, gestaffelt mit 2 Firsten max. 36.0 m
kleiner Grenzabstand: 1/3 der Höhe, von jedem Punkt der Fassade
aus gemessen, mindestens aber 3.0 m
grosser Grenzabstand: 60 % der Gebäudehöhe
az = 0.5
Stufe II

Besondere. Bestimmungen:
- Die Versorgung der Zone für touristische Bauten und Anlagen durch die öffentlichen

Dienste, insbesondere Kehrichtabfuhr. Abwasserbeseitigung, Schneeräumung und Glat­
teisbekärnpfung kann ausgeschlossen oder von besonderen Leistungen der Grundeigen­
tümer abhängig gemacht werden.

Art. 80
Zone für Sport und Erholung

Die Zone für Sport und Erholung ist für Sport, Informations- und Freizeitanlagen be­
stimmt. In dieser Zone sind nur betriebsbedingte Bauten gestattet.

Lärrnempfindlichkeit: Stufe III

Erganzung In Absprache mit dem VR-Prasldent der Panorama AG vom 21.4. 2008
Besondere Bestimmungen:
In der Zone für Sport und Erholung innerhalb des Quartierplans Panorama sind zum heutigen
Zeitpunkt keine Bauten zulässig (Bauverbot). Nach der Realisierung von Schutzmassnahmen
steht dieses Gebiet fOr eine zonenentsprechende Nutzung zur Verfügung. Ein Piangenehmi­
gungsverfahren gemass Art. 33 kRPG erübrigt sich.

Art.85
Gefahrenzonen

Gefahrenzonen sind Geländeabschnitte. die erfahrunzszernäss oder voraussehbar durch
Naturgewalten (Lawinen, Steinschlag, Rutschungen,-Ueberschwemmungen oder andere
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~aturgefahren) bedroht sind.

9

1) Gefahrenzone 1 (rot I
Gefahrenzonen 1 sind Gebiete mit starker, potentieller Gefährdung. In diesen Gebi eten
dürfen keine Bauten irgendwelcher Art erstellt werden, die zu einer Gefährdung von
M en schen, Tieren oder erheblichen Sachwerten führen können . -

2) Gefahrenzone 2 (blaul
Gefahrenzonen 2 sind Gebiete mit schwacher, potentieller Gefährdung. Baugesuch e in
diesen Gebieten müssen im Hinblick auf eine Gefährdung Überprüft werden . Der Ge­
meinderat und die zuständigen kantonalen Stellen sind berech tigt, bauliche Sicher­
heitsvorkehren wie besondere Stellung, Ausbildung und Verstärkung de s Geb äude s
auf Kosten des Gesuchsteller zu verlangen. Ferner kann er im Falle ausserordentlich
schwerer Gefahr weitere Massaahmen (z.B . Evakuierung) zur Sicherung von Mensch
und Tier anordnen.

3. Gefahrenzone ~ ( ~e lh)

Gefahrenzonen 3 sind Gebiete mit geringer potentieller Gefährdung. Bauvorhaben in
diesen Gebieten müssen im Hinblick auf ihre Gefährdung überprüft werden. Dabei
müssen exponierte Bauteile wie z.B, Türen oder Fenster im Hinblick auf die zu erwar­
tenden Staudrücke dimen sioni ert werden . Baugesuche innerhalb der gelben Gefahren­
zonen müssen der zuständigen kantonalen Dienststelle zur Vormeinung unterbreitet
werden.

Dem Grundeigentümer bleibt der Nachweis offen, dass die Gefährdung des Baugrundstük­
kes und des Zugangs durch sichernde Massnahmen behoben ist.

5. Schlussbemerkungen

Obwohl der Quartierplan bereits in den 80er Jahren vom Staatsrat homologiert wurde , muss­
te seither auf eine Realisierung gewartet werden. Probleme der Erschliessung, die mehrmali­
ge Neubeurteilung der Naturgefahren , die Revision der Nu tzungsplanung der Gemeinde laut
neuem Raumpl anungsgesetz u.a.m. führ ten zu diesen Verzö gerungen .

Mit der revidierten Nutzungsplanung der Gemeinde Bratsch und dem überarbeiteten Quar­
tierp lan "Engersch " sollten aber nun die Voraussetzungen geschaffen sein, dass der Hornolo­
gation des Qu artierplanes "Panorama" in Engersch nichts mehr im \Vege steht. Für den Tou ­
rismus der Leukerberge , für die touristischen Anlagen im Gebiet Je izinen und auch für die
Wirtschaft der gesamten Region hätte die Realisierung des Quartierplanes mit seinem Gäste­
potential und den zu erwartenden Arbeitsplätzen eine wichtige Bedeutung.

Die revidierte Nutzungsplanung der Gemeinde Bratsch und der revidierte Quartierplan "Pan­
oram a" liegen nun zur Homolog ation vor. Mit der Gen ehmigung durch den Staatsrat werden
sie rechtsgültig und dami t beh örde- und eigentümerverbin dlich.

Visp. Juni 2003 BW/ BOini
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Plan 'j) Bebauungsplan (Revision 1999/2000) 1:2'000
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